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§ 29 BO für Wien Belastungen
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Soweit eine Zuweisung erfolgt, gehen Pfandrechte auf das zugewiesene Grundstück über. Andere dingliche

Belastungen erlöschen, sofern der Umlegungsbescheid nicht anderes festsetzt.

2. (2)Erlöschen solche Rechte oder werden sie verändert, so ist den Beteiligten der damit verbundene

Vermögensnachteil durch Geldentschädigung zu ersetzen, die im Umlegungsbescheid festzusetzen ist.

3. (3)Jede Entschädigung entfällt, wenn ein solches Recht an einem Grundstück nach Anmerkung des Antrages auf

Umlegung begründet worden ist.
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